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§ 2a PRTV-G Begriffseingrenzung
 PRTV-G - Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2023

1. (1)Nicht als Abrufdienst im Sinne von § 2 Z 4 zu qualifizieren ist insbesondere die Bereitstellung audiovisueller

Inhalte, auch wenn diese in einem trennbaren Teil des vom Bereitsteller inhaltlich gestalteten Angebots

ausgewiesen sind, durch

1. 1.Schulen, Universitäten und andere Forschungs- und Bildungseinrichtungen zum Zweck des Unterrichts,

der Lehre, der Aufbereitung wissenschaftlicher Arbeiten oder der Fort- und Weiterbildung einschließlich der

Bereitstellung aus einem Archiv;

2. 2.Museen, Theater und andere Kunst- oder Kultureinrichtungen zum Zweck der Darstellung ihres kulturellen

Angebots einschließlich der Bereitstellung aus einem Archiv; gleiches gilt für die ausschnitthafte Darstellung

des kreativen Schaffens von im Bereich der Kunst und Kultur tätigen juristischen und natürlichen Personen;

3. 3.Körperschaften öffentlichen Rechts zu Informationszwecken und zur Darstellung ihres Aufgabengebiet im

Rahmen der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung sowie politische Parteien zur Beschreibung ihres

Tätigkeitsfelds;

4. 4.Unternehmen zur Präsentation der von ihnen hergestellten oder vertriebenen Waren oder der von ihnen

angebotenen Dienstleistungen;

5. 5.Vereine zur Eigenwerbung und zur ergänzenden Veranschaulichung der Tätigkeiten und Aktivitäten im

Rahmen ihres Vereinszwecks oder

6. 6.natürliche Personen zur Darstellung des persönlichen Lebensbereichs, wie insbesondere im

Zusammenhang mit ihrer Freizeitgestaltung oder ihren Hobbies, ohne einen darüber hinausgehenden

Informationsgehalt, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen.

2. (2)Die in Abs. 1 genannten Angebote stellen nur dann keinen Abrufdienst im Sinne dieses Bundesgesetzes dar,

wenn die Bereitstellung der audiovisuellen Inhalte weder eigenständig noch durch Beifügung oder Einblendung

audiovisueller kommerzieller Kommunikation vermarktet oder verwertet wird und auch nicht durch regelmäßige

sonstige Zuwendungen finanziell unterstützt wird.
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